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Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Stadt Bredstedt
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zusammenfassend für die von rnir zu vertretenden öffentlichen Belange und die beteiligten Abtei-
lungen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Von Seiten der unteren Wasserbehörde wird hinsichtlich der oben genannten Planung folgende
Stellungnahme abgegeben:
lm Zuge der weiteren Planung ist eine möglichst kurzfristige Abstimmung mit der unteren Wasser-
behörde hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung und der Verlegung der Verbandsrohrlei-
tung notwendig.

Von der Verkehrsabteilung wird folgende Stellungnahme abgegeben:
Es ist die Erschließung des Norderfeldweg zur L 12 mit der vorgesehenen neuen Nutzung des
Gewerbegebietes mit dem LBV SH —Niederlassung Flensburg- abzustimmen.

Vom FD Bauen und Planen, Brandschutz wurde folgende Stellungnahme abgegeben:
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss als Grundschutz eine Löschwasserversor-
gung von mindestens 96 m3/h für eine Dauer von zwei Stunden sichergestellt werden.
Sofern die erforderliche Löschwassermenge nicht allein über das öffentliche Wasserversorgungs-
netz sichergestellt werden kann, ist eine zusätzliche unabhängige Versorgung (z. B. über Lösch-
wasserbrunnen nach DIN 14220, offene Gewässer, unterirdische Löschwasserbehälter nach
DIN 14230) herzustellen.
Die Entfernung von Löschwasserentnahmestellen zu Gebäuden darf maximal 150m betragen.

Von der unteren Naturschutzbehörde wurde folgende Stellungnahme abgegeben:
Den Ausführungen des Umweltberichtes können gefolgt werden. Durch den Bebauungsplan wer-
den Eingriffe in Knicks vorbereitet. Bei Knicks handelt es sich um gesetzlich geschützte Biotope
gem. § 21 Abs. 1 Ziffer 4. Die vorgesehene Knickverschiebung bedarf einer Ausnahmegenehmi-
gung. Diese wird in Aussicht gestellt und es ist ein entsprechender Antrag bei der Unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen. Spätestens im Zuge der Antragstellung ist auch der Knickausgleich
festzusetzen.
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Für die vorbereiteten Flächenneuversiegelungen wird ein Ausgleich von 11.590 m2 erforderlich.
Dieser Ausgleich soll über ein Ökokonto auf der Geest zur Verfügung gestellt werden. Hierzu sind
mir vor Satzungsbeschluss das Ökokonto sowie eine Kopie der vertraglichen Ökokontovereinba-
rung mitzuteilen.

Über die o. g. Punkte hinaus stehen naturschutzrechtliche oder -fachliche Belange der Bauleitpla-
nung nicht entgegen.

Von den anderen beteiligten Abteilungen meines Hauses wurden keine Anregungen gemacht.

Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an das lnnenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme
senden.


